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RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES
UND DER ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-

nung � BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden

ist

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhalts (Planzeichenverordnung � PlanZV) in der Fassung vom 08.12.1986

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli

2020, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 18. November 2025 (GBl.

2025 Nr. 124)

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März

2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr.

25)
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SATZUNGEN 

Gemeinde Pfinztal 

~,_.JL .. ~,r 

Bebauungsplan 

Ortliche Bauvorschriften 

,,Gewerbegebiet 

Edelstahl Rosswag" 

Der Gemeinderat der Gemeinde Pfinztal hat am 16.12.2025 

a) aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung der Bekanntma­ 

chung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634 ), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset­ 

zes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) geandert worden ist, 

b) 

_) 

c) 

aufgrund von § 74 Abs. 1 und 7 der Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg 

- LBO - in der Fassung vom 5. Marz 2010, zuletzt geandert durch Artikel 1 des Geset­ 

zes vom 18. Marz 2025 (GBI. 2025 Nr. 25) 

in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg - GemO - in der 

Fassung vom 24. Juli 2020, zuletzt geandert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 18. 

November 2025 (GBI. 2025 Nr. 124) · 

� 

� 

den Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet Edelstahl Rosswag" 

die ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet Edelstahl Rosswag" 

als Satzungen beschlossen. 

Bresch Henne Muhlinghaus Planungsgesellschaft 22080 
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§ 1 Raurnlicher Geltungsbereich 

Fur den raurnlichen Geltungsbereich der Satzungen ist der zeichnerische Tei I des Bebauungs­ 

plans mit ortlichen Bauvorschriften vom 18.11._2025 rnafsqebend. Er ist Bestandteil der Sat­ 

zungen. 

Der ,,Sonstige Geltungsbereich" gem.§ 9 Abs. 1 a BauGB umfasst externe Mal1nahmenflachen 

auf den Flurstucken 1772/2 und 1835 in der Gemarkung Kleinsteinbach, auf Flurstuck 2178 in 

der Gemarkung Woschbach und auf dem Flurstuck 3410 in der Gemarkung Woschbach. 

(_) .· 

§ 2 Bestandteile der Satzungen 

Bebauungsplan mit ortlichen Bauvorschriften, bestehend aus: 

1. dem Zeichnerischen Teil (02), Mal1stab 1: 1.000, in der Fassung vom 18.11.2025, 

2. dem Textteil (03) mit 

A Planungsrechtlichen Festsetzungen (S. 1-11), 

B Ortlichen Bauvorschriften (S. 12) und 

C Hinweisen (S. 13-17) 

D Pflanzliste (S. 18-19) 

in der Fassung vom 18.11.2025. 

Beigefugt sind: 

� eine Begrundung (04, in der Fassung vom 18.11.2025) mit Umweltbericht (05, in der 

Fassung vom 18.11.2025, § 9 Abs. 8 BauGB), 

. � eine zusammenfassende Erklarunq (06, in der Fassung vom 18.11.2025) und 

� Anlagen 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne van § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassiq 

aufgrund van§ 74 LBO ergangenen brtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

Ordnungswidrig im Sinne van § 213 Abs. 1 Nr. 3 BauGB handelt, wer einer in einem Bebau­ 

ungsplan nach § 9 Absatz 1 Nummer 25 Buchstabe b festgesetzten Bindung fur Bepflanzun­ 

gen und fur die Erhaltung van Bauman, Strauchem und sonstigen Bepflanzungen sowie van 

Gewassern zuwiderhandelt, indem er diese beseitigt, wesentlich beeintrachtiqt oder zerstort. 

Bresch Henne Muhlinqhaus Planungsgesellschaft 22080 
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§ 4 lnkrafttreten 

Diese Satzungen treten mit der ortsublichen Bekanntmachung in Kraft 

(§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Gemeinde Pfinztal, den .O.f ... <:>~:JQ.26 DIE BORGERMEISTERIN 

SIEGEL 

............... ::hhw . 
Nicola Bodner, Burqerrneisterin 

Ausfertigungsvermerk 

Es wird bestatiqt, dass der lnhalt dieser Satzungen und ihrer Bestandteile mit ihren Festset­ 

zungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift uno Text mit den hierzu ergangenen Beschlussen des 

Gemeinderates ubereinstirnrnen. 

Hiermit wird der Bebauungsplan mit brtlichen Bauvorschriften ausqefertiqt. 

Gemeinde Pfinztal, den 9.it9.l!J()_2.' DIE BORGERMEISTERIN 

SIEGEL 

...... J«/;;w . 
Nicola Bodner, Burqermeistertn 

Bresch Henne Muhlinqhaus Planungsgesellschaft 22080 
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften �Gewerbege-

biet Edelstahl Rosswag� werden die planungsrechtlichen Festsetzungen des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans �Edelstahl-Roßwag� (in Kraft getreten durch Bekannt-

machung am 21.05.2004) in vollem Umfang durch die nachfolgenden Festsetzungen

ersetzt.

 Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO

Die Art der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil in den jeweiligen Nutzungs-

schablonen festgesetzt.

1.1. Gewerbegebiet

§ 8 BauNVO, § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO

(1) Allgemein zulässig sind:

 nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe, Lagerhäuser, Lager-

plätze und öffentliche Betriebe,

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

 Tankstellen,

(2) Unzulässig sind:

 Einzelhandelsbetriebe,

 Anlagen für sportliche Zwecke,

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet

und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale und

gesundheitliche Zwecke,

 Vergnügungsstätten.

 Maß der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die maximale Höhe baulicher Anlagen

(hmax), die Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß und die Geschossflächenzahl

(GFZ) als Höchstmaß festgesetzt.
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2.1. Höhe baulicher Anlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO

(1) Die maximale Höhe baulicher Anlagen in m ü. NN. (hmax) ist im zeichnerischen

Teil per Planeinschrieb festgesetzt.

(2) Der obere Bezugspunkt für die Höhe ist der höchste Punkt eines Gebäudes.

Bei geneigten Dächern ist dies die Oberkante des Firstes, bei Flachdächern die

Oberkante des Daches einschließlich der Attika.

(3) Die maximale Höhe baulicher Anlagen darf durch Anlagen, die der Energiege-

winnung dienen (z.B. Sonnenkollektoren, PV-Anlagen, Wärmetauscher) und

anderen technischen Anlagen, um maximal 1,5 m überschritten werden, wobei

ein Abstand von mindestens 1,0 m zum Dachrand einzuhalten ist.

(4) Die maximale Höhe baulicher Anlagen darf durch notwendige Schornsteine um

maximal 6,0 m überschritten werden.

2.2. Grundflächenzahl

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO, § 21a BauNVO

(1) Die Grundflächenzahl als Höchstmaß ist im zeichnerischen Teil in der Nut-

zungsschablone festgesetzt.

(2) Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrund-

stücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan festge-

setzten Straßenbegrenzungslinie liegt.

2.3. Geschossflächenzahl

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 20 BauNVO, § 21a BauNVO

(1) Die Geschossflächenzahl als Höchstmaß ist im zeichnerischen Teil in den je-

weiligen Nutzungsschablonen festgesetzt.

 Bauweise

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 BauNVO

(1) Die Bauweise ist im zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablone festgesetzt.

(2) a = abweichende Bauweise:

Es gilt die abweichende Bauweise im Sinne einer offenen Bauweise mit den

Abstandsregelungen laut LBO, jedoch ohne die Längenbeschränkung der

BauNVO
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 Überbaubare Grundstücksflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO, § 12 BauNVO u. § 14 BauNVO

(1) Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch Baugren-

zen festgesetzt.

(2) Stellplätze, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) nach § 12 BauNVO

 Stellplätze, Garagen und Carports sind auf dem gesamten Baugrund-

stück zulässig.

(3) Nebenanlagen nach § 14 BauNVO

 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auf dem gesamten Baugrund-

stück zulässig.

(4) Auf den Hinweis Nummer 16 zum Waldabstand wird hingewiesen.

 Flächen für Nebenanlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,

(1) Parkhäuser sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, jedoch

nur in dem zeichnerisch ausgewiesenen Bereich �Flächen für Parkhäuser� zu-

lässig.

 Verkehrsflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

(1) Die öffentliche Verkehrsfläche sowie die Straßenbegrenzungslinie sind im

zeichnerischen Teil festgesetzt.

 Wasserflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

(1) Die festgesetzten Wasserflächen dienen der Sicherung der Klinge Kleinstein-

bach.

 Flächen für Wald

§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

(1) Die festgesetzten Flächen für Wald dienen der Sicherung des bestehenden

Waldes. Bauliche Anlagen sind hier unzulässig.
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 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

9.1. Maßnahmenfläche Erhalt von Streuobstwiesen (extern)

(1) Die Hochstammbäume mit Obstbaumarten im �Sonstigen Geltungsbereich� auf

einem Teil des Flurstücks 1772/2 sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei

Abgang innerhalb eines Jahres gleichwertig zu ersetzen. Zur Artenauswahl:

Siehe Pflanzliste

(2) Zur Pflege sind die Bäume regelmäßig einem fachkundigen Obstbaumschnitt

zu und die diesbezüglichen Wiesenflächen einer regelmäßigen Mahd zu unter-

ziehen

9.2. Aufforstungsmaßnahmen (extern)

(1) Bepflanzungsmaßnahme zur Aufforstung eines Grundstücks im Gewann Im

Erzengrund, auf Gemarkung Wöschbach

Aufforstung als Eichenmischwald mit Stieleiche, Hainbuche, Ahorn und mit Bei-

mengung von Wildkirsche (Vogelkirsche), - Ausbildung eines gestuften Wald-

traufs aus einer mehrreihigen Strauchpflanzung (einheimische Straucharten)

sowie mit niederwüchsigen Bäumen und Wildobstgehölzen.

Lage: nördlich angrenzend an Gemeindewald Distr. IV, Löffelbusch, Lgb.-Nr.

2178;

Flächengröße: 1,23 ha.

Zustand zuvor: Ackerfläche, intensiv;

Angestrebter Endzustand: Eichen-Hainbuchen-Wald, mittlerer Standorte mit

vorgelagerter Traufe.

(2) Bepflanzungsmaßnahme zur Aufforstung eines Grundstücksteiles im Wössin-

ger Feld, Gewann Hohberg, auf Gemarkung Wöschbach (Gemarkungstausch

mit Gemeinde Walzbachtal wurde durchgeführt);

Aufforstung als Eichenmischwald mit Stieleiche, Hainbuche, Ahorn und mit Bei-

mengung von Wildkirsche (Vogelkirsche), Ausbildung eines gestuften Wald-

traufs aus einer mehrreihigen Strauchpflanzung (einheimische Straucharten)

sowie mit niederwüchsigen Bäumen und Wildobstgehölzen.

Lage: östlich angrenzend an Staatswald Distr. IX, Hohberg, Lgb.-Nr. 3410 (ehe-

mals:

13568/000; Gemarkung Walzbachtal); Teilfläche, Fläche wird begrenzt durch

den Wössinger Weg und den Singener Weg; Flächengröße: 0,67 ha.
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Zustand zuvor: Ackerfläche, intensiv;

Angestrebter Endzustand: Eichen-Hainbuchen-Wald, mittlerer Standorte mit

vorgelagerter Traufe.

(3) Anpflanzung von Einzelbäumen oder Baumreihen innerhalb des Waldverbands

auf Gemarkung Pfinztal

Auf der Gemarkung Pfinztal sind 200 Stück seltene, heimische Baumarten an

Lichtungen, Waldrändern oder Schneisen im Waldverband anzupflanzen.

(Maßnahme wurde mit der örtlichen Forstverwaltung abgestimmt. Diese Baum-

pflanzungen wurden auf Gemarkung Wöschbach am Rand der bereits 2013

durchgeführten Aufforstungen zur Aufwertung des Waldsaumes vorgenom-

men.)

(4) Die detaillierten Beschreibungen zu den o.g. Maßnahmen sind dem beiliegen-

den Umweltbericht unter Kapitel 6.4 zu entnehmen.

9.3. Kompensationsmaßnahme für die Beanspruchung der Streu-
obstwiesenflächen

(1) Zur Kompensation der potenziellen Inanspruchnahme der geschützten Streu-

obstwiesenfläche sind insgesamt 24 Obstbäume entsprechend der Pflanzliste

im �Sonstigen Geltungsbereich� auf den Flurstücken 1835 und 1772/2 in locke-

ren Reihen mit einem Abstand von 9 bis 12 m zu pflanzen, fachgerecht zu pfle-

gen und zu erhalten.

(2) Die Obstbäume sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang inner-

halb eines Jahres gleichwertig zu ersetzen.

(3) Eine moderate Düngung mit Festmist oder organischem Dünger ist zulässig.

Das Ausbringen von Gülle, Klärschlamm oder Mineraldünger ist unzulässig.

(4) Die detaillierten Beschreibungen zu den o.g. Maßnahmen sind dem beiliegen-

den Umweltbericht zu entnehmen.

9.4. Sicherung der Population von Zauneidechsen

(1) Rechtzeitig vor der Beanspruchung und Freimachung von zu bebauenden Flä-

chen, sind Maßnahmen zur Vergrämung oder Umsiedlung von im Geltungsbe-

reich tatsächlich und potenziell vorkommenden Eidechsen durchzuführen. Die

Sicherung und die Umsiedlung der Eidechsen sind nach den fachlichen Regeln

und Vorschriften in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durch

fachkundige Biologen vorzubereiten und umzusetzen.

(2) Erst nach einem Nachweis über die erfolgreiche Umsiedlung der betroffenen

Reptilien darf das Bauvorhaben begonnen werden. Die Flächen, auf denen ge-

schützte Reptilien tatsächlich und potenziell vorkommen, sind auf dem nachfol-

genden Lageplan des Plangebiets durch eine rote Schraffur gekennzeichnet.



BP Gewerbegebiet Edelstahl Rosswag - Textliche Festsetzungen - Seite 6

Bresch Henne Mühlinghaus Planungsgesellschaft 22080

Bei allen Vorhaben, die dort eine nachhaltige Veränderung der Oberfläche bzw.

der oberen Bodenschichten bewirken, sind rechtzeitig zuvor Maßnahmen zur

Sicherung und Umsiedlung der dort lebenden Reptilien fachgerecht durchzu-

führen.

(3) Die Umsiedlung der Zauneidechsen ist rechtzeitig zuvor durch die Anlage von

Habitat-Elementen innerhalb der im Zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft vorzubereiten.

Zur Herstellung dieser Habitat-Elemente sind auf der Zielfläche, zusätzlich zu

den Bestands-Elementen, mehrere niedere Steinriegel oder Haufen aus Altholz

im Umfang von je circa 6 m² anzulegen, zusammen circa 18 m³, in Verbindung
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mit jeweiligen Sandlinsen aus gewaschenem Sand im Umfang von zusammen

circa 18 m³ anzuordnen. Hiermit in Verbindung hat die Anpflanzung von 12 Stk.

standortheimischen Hunds-Rosen (Rosa canina) als Deckung für die Eidech-

sen am Fuße des jeweiligen Erdhügels zu erfolgen. Zusätzlich sind Altholzbün-

del aus Zweigen und toten Ästen im Umfang von jeweils circa 2 m³ mit den

Steinriegeln zu kombinieren.  Mit Ausnahme der Steinriegel und den Altholz-

häufen sind die umgebenden Wiesen weiterhin extensiv zu mähen.

Die Durchführung ist durch fachkundiges Personal auszuführen und nach Aus-

führung im Rahmen eines Monitorings zu überwachen.

(4) Die detaillierte Beschreibung zur o.g. Maßnahme ist dem beiliegenden Umwelt-

bericht zu entnehmen.

9.5. Sicherung der Population von Fledermäusen

(1) Es sind 4 Fledermauskästen aus Holzbeton (z.B. Fledermaushöhle 2F mit dop-

pelter Vorderwand) im räumlichen Zusammenhang zum Geltungsbereich anzu-

bringen.

Die Auswahl der Standorte für die Fledermauskästen sind von fachlich qualifi-

zierten Personen (Ökologische Baubegleitung) auszuwählen. Die angebrach-

ten Kästen sind dauerhaft fachgerecht zu unterhalten. Hierzu sind diese einmal

jährlich im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zu reinigen. Es ist sicher-

zustellen, dass defekte oder fehlende Kästen zeitnah repariert oder ersetzt wer-

den.

(2) Die detaillierte Beschreibung zur o.g. Maßnahme ist dem beiliegenden Umwelt-

bericht zu entnehmen.

9.6. Bauzeitenbeschränkung

(1) Erforderliche Gehölzrodungen sind nur außerhalb der Vogelbrutzeit zwischen

Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen.

9.7. Dachbegrünung

(1) Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit bis zu 15° Dachneigung sind als

Mindestvorgabe mit einer extensiven Dachbegrünung und einem Substrat-Sys-

temaufbau von mindestens 10 cm Stärke fachgerecht auszustatten. Die Be-

pflanzung ist mit einer Gras-Kräuter-Sedum-Mischung entsprechend der

Pflanzliste auszuführen. Zur Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit

der Dachbegrünung sind die einschlägigen Regeln der Bau-Technik zur Abdich-

tung, zum fachgerechten Substrataufbau und zur Unterhaltung zu beachten.
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(2) Ausgenommen von der Dachbegrünung sind technische Dachaufbauten, Dach-

luken und Verankerungen von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) etc. auf bis

zu 30 % der Dachflächen.

(3) Sollten die begrünten Dachflächen mit Solarmodulen bestückt werden, müssen

diese aufgeständert werden.

9.8. Insektenfreundliche Außenbeleuchtung

(1) Für Außenbeleuchtungen (Straßen-, Hof-, Fassadenbeleuchtungen usw.) sind

Leuchtmittel mit geringen Ultraviolett (UV)- und Blauanteilen (Farbtemperaturen

von 1700 K bis max. 3000 K) und insektendichte Lampengehäuse zu verwen-

den.

(2) Die Außenbeleuchtung ist technisch und auf eine der Nutzung angepasste Zeit-

dauer zu beschränken (z. B. durch Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, Be-

wegungsmelder).

(3) Die Leuchtkegel der Lampen sind gezielt auf die Nutzflächen auszurichten (z.B.

Leuchten mit Richtcharakteristik, abschirmende Gehäuse). Lichtemissionen in

den oberen Halbraum und in die Horizontale mit Abstrahlwinkeln > 70° sind zu

vermeiden. Die Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses darf max. 40° C

aufweisen.

(4) Beleuchtungsanlagen, welche eine Anstrahlung der Gebäude- und Anlagenfas-

saden bewirken sowie Leuchtreklamen sind unzulässig.

9.9. Kleintierschutz

(1) Lichtschächte, Regenfallrohre und ähnliche Bauwerke sind kleintier- und vogel-

sicher abzudecken.

(2) Straßenabläufen und Gullys sind mit Sicherungseinrichtungen gegen die Ver-

driftung von Amphibien umzusetzen.

(3) Auf die Verwendung von Hochbordsteinen, Stützmauern und Trapezrinnen aus

Beton entlang von Erschließungsstraßen und im Parkplatzbereich ist zu ver-

zichten, sofern nicht wichtige Gründe des Grundwasser- bzw. Bodenschutzes

dies dringend erfordern.

9.10. Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen

(1) An Fensterfronten, Fassadenöffnungen und Balkonen mit Glasflächen von > 2

m² und > 50 cm Breite ohne Rahmenunterteilung sind geeignete Maßnahmen

und Materialien gemäß dem Stand der Technik zu ergreifen bzw. zu verwenden,

um Vogelschlag an Glasflächen zu vermeiden.
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(2) Der Nachweis ist mit den Unterlagen zum Bauantrag vorzulegen bzw. liegt bei

verfahrensfreien Vorhaben in der Verantwortung des Bauherrn.

(3) Auf Hinweis 2 wird verwiesen.

9.11. Versickerungsfähige Oberflächenbefestigungen

(1) Der Oberflächenbelag von Verkehrsflächen mit geringerem Verkehrsaufkom-

men bzw. ruhendem Verkehr (Stellplätze, Feuerwehrzufahrten, Lagerplätze für

nicht wassergefährdende Stoffe usw.) oder Wegen ist in versickerungsfähiger

Bauweise (Schotterrasen, Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster, Split o.ä.) mit

einem Abflussbeiwert von maximal 0,75, herzustellen.

(2) Ausgenommen davon sind Fahrgassen und Flächen, bei denen es zum Vorlie-

gen von belastetem Niederschlagswasser kommen kann.

9.12. Umgang mit Niederschlagswasser

(1) Bei Verwendung von Kupfer, Zink oder Blei oder von Materialien mit entspre-

chenden Legierungen für die Dachdeckung ist, zur Vermeidung einer Kontami-

nation, das Wasser von diesen Stoffen vor einer Weiterleitung zu reinigen.

9.13. Ausführung neu entstehenden Anschnittsböschungen entlang
der Ostgrenze

(1) Bei der Ausführung neu entstehender Anschnittsböschungen an der Ostseite

des Geltungsbereiches hat die Ansaat der Böschungsflächen mit einer stand-

ortsspezifischen Gras-Kräuter-Mischung zu erfolgen. Angestrebter Endzu-

stand: Artenreiche, niederwüchsige Gras-Kräuter-Vegetation, unterbrochen

von frei gelegten Felsblöcken mit vorwiegend trocken-warmen Standortsver-

hältnissen.

9.14. Erhaltung/Entwicklung einer Wiesenfläche

(1) Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind, mit Aus-

nahme der steinigen Böschungen, der festgesetzten Pflanzgebote und Eidech-

sen-Habitat-Elemente, als extensiv gepflegte, artenreiche Wiesen zu erhalten

oder zu entwickeln. Zur Pflege sind diese Wiesenflächen zwei Mal jährlich zu

mähen. Erste Mahd im Juni nach dem 10. des Monats, zweite Mahd im Sep-

tember. Bei jeder Mahd ist darauf zu achten, dass 10% der Wiesenfläche nicht

gemäht werden. Das Mähgut ist abzutransportieren.
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9.15. Monitoring

(1) Zur genehmigungskonformen Umsetzung sowie zur fachtechnisch korrekten

Ausführung der grünordnerischen und artenschutzrechtlichen Maßnahmen,

einschließlich der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ist eine �Ökolo-

gische Baubegleitung /-Bauüberwachung� einzusetzen. Nach Fertigstellung ist

die Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Popu-

lationen besonders und streng geschützter Tierarten zu beobachten und zu

überprüfen.

9.16. Herstellung Magerer Mähwiesen

(1) Auf Teilen des Flurstück Lgb.-Nr. 3410, Gewann �Hohberg�, sind Ackerflächen

im Umfang von 35.385 m² zu extensivieren und dauerhaft als magere Mähwiese

zu entwickeln.

(2) Die detaillierten Beschreibungen zur Maßnahme sind dem beiliegenden Um-

weltbericht unter Kapitel 6.4 zu entnehmen.

 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

(1) Innerhalb der im zeichnerischen Teil Festgesetzten Fläche zum Anpflanzen für

Sträucher sind standortheimische Laubgehölze, entsprechend frei wachsende

Hecke durch mindestens 2-reihige Anpflanzung im Umfang von insgesamt min-

destens 380 m² zu pflanzen. Zur Berücksichtigung von Leitungstrassen oder

Pflegewegen kann die im zeichnerischen Teil dargestellte Lage der Hecken-

pflanzung um bis zu 5 m verschoben werden. Zur Artenauswahl: Siehe Pflanz-

liste

(2) Zur Herstellung der Hecke sind Sträucher und Heister in mind. zwei Reihen auf

Lücke versetzt anzupflanzen. Es ist ein Abstand zwischen den Reihen von 1,2

m und ein Pflanzabstand in der Reihe von 1,5 m einzuhalten.

(3) Die im zeichnerischen Teil dargestellten anzupflanzenden Bäume sind als

Hochstammbäume anzupflanzen. Zur Artenauswahl: Siehe Pflanzliste

(4) Die Standorte für Baumpflanzungen sollen weitgehend eingehalten werden. Bei

Überschneidungen mit Leitungsrechten oder bei sonstigen nicht vermeidbaren

Hinderungsgründen dürfen die Baumstandorte um bis zu 10 m verschoben wer-

den.

(5) Die Bäume und Sträucher sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Ab-

gang innerhalb eines Jahres gleichwertig zu ersetzen.
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 Bindung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

(1) Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Bäume zur Erhaltung sind zu pflegen,

dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Durchführung einzelner Baumaßnahmen ist zu prüfen, ob zum Schutz der

Bäume Schutzmaßnahmen für die Dauer der Bauarbeiten vorzusehen sind. Die

Baustelleneinrichtung ist entsprechend zu planen.
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B  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 74 LBO Landesbauordnung Baden-Württemberg

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften �Gewerbege-

biet Edelstahl Rosswag� werden die örtlichen Bauvorschriften des vorhabenbezogenen

Bebauungsplans �Edelstahl-Roßwag� (in Kraft getreten durch Bekanntmachung am

21.05.2004) in vollem Umfang durch die nachfolgenden Festsetzungen ersetzt.

 Äußere Gestalt baulicher Anlagen

§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO

1.1. Dachgestaltung

(1) Glasierte, reflektierende oder blendende Materialien sind als Dachdeckung un-

zulässig. Ausgenommen hiervon sind der Sonnenenergienutzung dienende

Materialien.
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C HINWEISE

1. Artenschutz bei Baumaßnahmen

Es wird auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit 01.03.2010 geltenden

Bundesnaturschutzgesetzes hingewiesen. Insbesondere zu beachten sind die Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG. Bei Baumaßnahmen sind recht-

zeitig durch fachkundige Personen mögliche Vorkommen zu untersuchen und die er-

forderlichen Artenschutzmaßnahmen durchzuführen. Dies gilt für Jedermann, also

auch für Privatpersonen.

2. Vermeiden von Vogelschlag an Glasflächen

An Fensterfronten, Fassadenöffnungen und Balkonen mit Glasflächen von > 2 m² und

> 50 cm Breite ohne Rahmenunterteilung sind geeignete Maßnahmen und Materialien

gemäß dem Stand der Technik zu ergreifen bzw. zu verwenden, um Vogelschlag an

Glasflächen zu vermeiden.

Das umfasst insbesondere:

 Verwendung von Glas mit geringem Außenreflexionsgrad < 15 %

 Vermeidung von Durchsicht durch halbtransparentes Glas (bearbeitet bzw. ge-

färbt), hochwirksames Muster (gemäß Kategorie A der österreichischen Norm

ONR 191040 zur Verwendung im deutschsprachigen Raum) oder Folien

 Einzelne Greifvogel-Silhouetten an Fenstern sowie UV-Markierungen sind nicht

ausreichend wirksam und somit ungeeignet

Zum aktuellen Stand der Technik siehe Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutz-

warten http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm, Schweizerische Vogelwarte

Sempach https://vogelglas.vogelwarte.ch sowie Wiener Umweltanwaltschaft

https://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-glasflaechen.

3. Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen

Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) verpflichtet Bauherrinnen und

Bauherren beim Neubau von Wohn- und Nicht-Wohngebäuden sowie beim Neubau

von offenen Parkplätzen zur Installation von Photovoltaikanlagen auf geeigneten Dach-

bzw. Parkflächen.

Die Verordnung des Umweltministeriums zu den Pflichten zur Installation von Photo-

voltaikanlagen auf Dach- und Parkplatzflächen (PVPf-VO) trifft nähere Regelungen

zum Vollzug dieser Verpflichtung, insbesondere im Hinblick auf Flächeneignung und-

Mindestumfang der PV-Anlagen.
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Auf die Bestimmungen des KSG BW und der PVPf-VO wird hingewiesen. Sie gelten

für jedermann und sind zu beachten.

4. Erdmasseausgleich und Abfallverwertung

Im Rahmen der Erschließungs- und Gebäudeplanung und der Festlegung von Ge-

lände- und Gebäudeniveau soll darauf geachtet werden, die zu erwartenden anfallen-

den Aushubmassen vor Ort zu verwenden (Erdmasseausgleich).

Im Falle eines verfahrenspflichtigen Bauvorhabens mit einem zu erwartenden Anfall

von mehr als 500 m³ Bodenaushub, einer verfahrenspflichtigen Abbruchmaßnahme

oder einen Teilabbruch umfassenden verfahrenspflichtigen Baumaßnahme ist gemäß

§ 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKrei-WiG) im Rahmen des Verfahrens

der Baurechtsbehörde ein Abfallverwertungskonzept vorzulegen und durch die zustän-

dige Abfallrechtsbehörde zu prüfen.

Auf die Bestimmungen des LKreiWiG wird hingewiesen. Sie gelten für jedermann und

sind zu beachten.

5. Baustellennebenflächen

Die Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung durch Bau, Anlage und Betrieb

ist auf das unabdingbare Maß zu reduzieren.

Baustellennebenflächen sind nur innerhalb des Geltungsbereichs aber außerhalb von

naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen erlaubt.

Die Anlage von Baustellennebenflächen hat auf bereits versiegelten Bereichen (Wege,

Parkflächen) bzw. auf Flächen, die später überbaut werden zu erfolgen. Wenn dies

nicht möglich ist, ist eine Tiefenlockerung der verdichteten Böden nach Abschluss der

Bauarbeiten erforderlich.

6. Bodenschutz

Die bei den Baumaßnahmen anfallenden Bodenmassen sind primär auf den Grünflä-

chen im Geltungsbereich des Bebauungsplans und darüber hinaus möglichst weitge-

hend im Gemeindegebiet wieder zu verwenden.

Die belebte Oberbodenschicht ist hierzu vor den Baumaßnahmen fachgerecht separat

abzutragen und, sofern nicht sofort unterzubringen, seitlich in Bodenmieten zwischen-

zulagern (vgl. DIN 18915).

Nicht für befestigte Flächen vorgesehene Grün- und Grundstücksflächen sind, zur Ver-

meidung von Verdichtungen, während der gesamten Bauzeit vor dem Befahren mit

Baumaschinen zu schützen.
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7. Gerätenutzung

Der Einsatz von technisch einwandfreien, lärmgedämmten Baumaschinen und Bau-

fahrzeugen mit hohen Anforderungen an den Schadstoffausstoß (technisch neuster

Stand) ist erforderlich.

8. Beseitigung von Gehölzstrukturen

Erforderliche Gehölzrodungen und Baufeldräumungen sind nur außerhalb der Vogel-

brutzeit, zwischen Anfang Oktober und Ende Februar, durchzuführen.

9. Baufeldräumung

Zur Vermeidung einer Tötung oder einer nachhaltigen Störung geschützter Tierarten

ist sicher zu stellen, dass die Freimachung der geplanten Bauflächen ausschließlich

außerhalb der sensiblen Zeiten erfolgt. Das heißt eine Baufeldbereinigung muss au-

ßerhalb von Fortpflanzungs-,Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erfolgen.

10. Bodenaustausch im Falle eines Ölunfalls

Im Falle eines Ölunfalls im Zuge der Erdbauarbeiten ist der Boden auszutauschen und

fachgerecht zu entsorgen.

11. Bodenfunde

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder

Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-

schutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerk-

zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste,

Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten

Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die

Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahn-

dung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung

und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzei-

ten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis ge-

setzt werden.
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12. Auffüllungen

Sofern bei dem beantragten Vorhaben eine Verwertung von mineralischen Abfällen

vorgesehen ist, sind die Vorgaben der bundeseinheitlichen Verordnung über Anforde-

rungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke

(Ersatzbaustoffverordnung) einzuhalten.

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z. B. gärtnerische Nutzung)

sind die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung einzuhalten.

13. Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke

Gemäß § 9 Abs. 1 LBO müssen nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke Grün-

flächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benö-

tigt werden. Gemäß § 21a NatSchG sind Schotterungen grundsätzlich keine andere

zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Abs. 1 LBO.

14. Gewässerrandstreifen

Im Geltungsbereich verläuft ein Gewässer zweiter Ordnung, die Klinge Kleinsteinbach.

Für wesentliche Umgestaltungen von Gewässern, für notwendige Überbauungen mit-

tels Brücken oder Stegen sowie für die Errichtung von sonstigen Anlagen an Gewäs-

sern sind zuvor separate Wasserrechtsverfahren durchzuführen. Festsetzungen in

Bauleitplanungen ersetzen nicht die erforderlichen Planfeststellungen gemäß § 68

Wasserhaushaltsgesetz bzw. Genehmigungen nach § 28 Wassergesetz für Baden-

Württemberg.

15. Löschwasserversorgung

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mind. 192

m³ / Std. über mindestens zwei Stunden erforderlich.

Die geforderte Löschwassermenge muss innerhalb eines Löschbereiches von max.

300 m um die Objekte sichergestellt werden.

Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten) müssen in einer Entfernung von höchs-

tens 80 m zu Gebäuden vorhanden sein.

Entnahmestellen (z.B. Hydranten) sind mindestens einmal im Jahr, möglichst vor Be-

ginn des Winters, zu überprüfen und zu warten.

Der Netzdruck darf bei der Löschwasserentnahme an keiner Stelle des Netzes unter

1,5 bar abfallen.

Bei der Verwendung von Überflurhydranten ist die DIN EN 14384 zu beachten

Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 14339 zu beachten.
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Unterflurhydranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

Es sind Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge bzw. Zu- oder

Durch-gänge für die Feuerwehr zu den Gebäuden zu berücksichtigen.

Die Vorgaben des § 2 LBOAVO sowie der VwV-Feuerwehrflächen sind zu beachten.

16. Waldabstand

Eine Unterschreitung des Waldabstandes bedarf grundsätzlich der Zustimmung der

Baurechtsbehörde. Gebäude innerhalb des Waldabstandes dürfen nur unter Berück-

sichtigung des § 4 Abs. 3 LBO errichtet und genutzt werden, Feuerungsanlagen sowie

die Lagerung brandfördernder Stoffe sind nicht zulässig.

17. Niederschlagswasser

Das anfallende Niederschlagswasser von den Dachflächen der neu gebauten Ge-

bäude ist gedrosselt abzuleiten. Hierzu können Maßnahmen zur Rückhaltung, zur Zwi-

schenspeicherung oder auch zur Versickerung eingesetzt werden. Auch Zisternenan-

lagen zur Wiederverwendung des gespeicherten Niederschlagwasser als Brauchwas-

ser sind anzustreben.

18. Schallschutz

Die Grundpflicht der Anlagenbetreiber zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Mini-

mierung der Geräuscherzeugung nach TA Lärm ist zu berücksichtigen. Die Nachweise

müssen im Rahmen der Betriebsgenehmigung geführt werden.
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D  PFLANZLISTE
Anzupflanzende Bäume (nur Hochstammbäume):

Pflanzqualität mindestens STU 16/18 cm (Stammumfang in 1 m Höhe), Stammhöhe

bis zum Kronenansatz: mind. 1,80 m

Hochstämme:

- Traubeneiche Quercus petraea

- Kirsche Prunus avium oder Süßkirschen

- Edelkastanie Castanea sativa

- Hainbuche Carpinus betulus

- Walnuss Juglans regia

- Buche Fagus sylvatica

- Feldahorn Acer campestre

Anzupflanzende Sträucher / Hecken

- Weißdorn Crataegus monogyna

- Haselnuss Corylus avellana

- Holunder Sambucus nigra

- Feldahorn Acer campestre

- Liguster, Rainweide Ligustrum vulgare

- Hundsrose Rosa canina

- Wolliger Schneeball Viburnum lantana

- Pfaffenhütchen Euonymus europaea

- Schlehe Prunus spinosa

Auf die Verwendung gesicherter gebietsheimischer Pflanzen ist zu achten. Hierzu sind

bevorzugt Gehölze aus definierter Herkunft - süddeutsches Hügel- und Bergland /

Oberrheingraben - zu nutzen.

Zu erhaltende / Anzupflanzende Streuobstbäume: (nur Hochstammbäume):

Pflanzqualität mindestens STU 14/16 cm (Stammumfang in 1 m Höhe), Stammhöhe

bis zum Kronenansatz: mind. 1,80 m

Hochstämme:

- Apfel Malus in Sorten, z.B. Jakob Fischer, Bohnapfel;

- Birnen Pyrus comm. in Sorten, z.B. Pastorenbirne

- Kirsche Prunus, Süßkirschen, z.B. Hedelfinger, Mödinger

- Walnuss Juglans regia, in Sorten, Sämlinge Nr. 26, 139

- Echte Mispel Mespilus germanica
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Dachbegrünung

Sedum/Kräuter

- Wiesenschafgarbe Achillea millefolium

- Schnittlauch Allium schoenoprasum

- Katzenpfötchen Antennaria dioica

- Färber-Kamille Anthemis tinctoria

- Scarbiosen-Flockenblume Centaurea scabiosa

- Wiesenmargerite Chrysanthemum leucanthemum

- Karthäusernelke Dianthus carthusianorum

- Kleines Habichtskraut Hieracium pilosella

- Rotes Habichtskraut Hieracium x rubrum

- Felsennelke Petrorhagia saxifraga

- Frühlings-Fingerkraut Potentilla verna

- Braunelle Prunella grandiflora

- Kleiner Wiesenknopf Sanguisorba minor

- Polsterseifenkraut Saponaria ocymoides

- Weißer Mauerpfeffer Sedum album

- Felsen-Fetthenne Sedum reflexum

- Weiße Tatra� Milder Mauerpfeffer  Sedum sexangulare

- Teppichsedum Sedum spurium

- Bergdachwurz Sempervivum montanum

- Bergthymian Thymus montanus

- Sand-Thymian Thymus serpyllum

- Phönizische Königskerze Verbascum phoeniceum

- Büschelveronica Veronica teucrium

Gräser

- Blaugrüne Segge Carex flacca

- Erdsegge Carex humilis

- Bergsegge Carex montana

- Amethystschwingel Festuca amethystina

- Schafschwingel Festuca ovina

- Platthalmrispe Poa compressa
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 Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Im Ortsteil Kleinsteinbach der Gemeinde Pfinztal besteht südwestlich der Ortslage seit 1971

der Betriebsstandort der Firma Edelstahl Rosswag, einer mittelständigen Freiformschmiede.

Der Standort ist planungsrechtlich über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan �Edelstahl-

Roßwag� (in Kraft getreten durch Bekanntmachung am 21.05.2004).

Die Firma plant derzeit eine Erweiterung des Standortes, unter anderem durch den Neubau

eines neuen Bürogebäudes, Hallen, Parkhäusern und einer Elektrolyseanlage.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes muss für eine städtebauliche Entwicklung und Ord-

nung nach § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich sein. Mit dem Bebauungsplan soll zum einen ein

planungsrechtlicher Rahmen gesetzt werden. Zum anderen soll eine geordnete, städtebauli-

che Entwicklung gewährleistet werden, die der städtebaulichen Gesamtkonzeption der Ge-

meinde entspricht und den Anforderungen an die örtlichen Gegebenheiten genügt.

Diese Planungen der Firma Edelstahl Rosswag befinden sich in einem frühen Stadium. Wei-

terhin sollen auch zukünftig notwendige Änderungen am Betriebsstandort zeitnah und einfa-

cher durchgeführt werden können. Daher ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan nach

Ansicht der Firma als auch der Gemeinde Pfinztal nicht länger das passende Instrument.

Um die zukünftige betriebliche Entwicklung der Firma Edelstahl Rosswag und damit verbun-

den, auch der bestehenden und neu entstehenden Arbeitsplätze, zu sichern, soll mit der vor-

liegenden Planung ein Angebots-Bebauungsplan aufgestellt werden, welcher den bisherigen

Bestand sichert und auch die zukünftige Entwicklung vorbereitet.

Die im bestehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnah-

men werden hierbei auf Umsetzung überprüft und, soweit mit der neuen Planung möglich,

übernommen.

 Geltungsbereich

2.1. Lage, Abgrenzung, Größe des Geltungsbereichs

Das Plangebiet liegt ca. 200 m südwestlich des Ortsrandes von Kleinsteinbach.
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Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches.
(Quelle: Gemeinde)

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches umfasst die Flurstücke Nr. 1772/2, 1772/3, 1773 und

1773/1 in der Gemarkung Kleinsteinbach mit einer Fläche von ca. 5,4 ha.

Abb. 2: Geltungsbereich im Katasterausschnitt.
(Quelle: Gemeinde)
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2.2. Städtebauliche Bestandsaufnahme

2.2.1 Nutzungen

Im Geltungsbereich bestehen Gebäude und bauliche Anlagen der Firma Edelstahl Rosswag,

einer mittelständigen Freiformschmiede. Am westlichen Rand des Geltungsbereiches, von

Nordosten kommend, liegt die August-Rosswag-Straße, welche den Geltungsbereich von

Kleinsteinbach aus erschließt. Der nördliche Teil des Geltungsbereiches dient als Parkplatz.

Der östliche Teil besteht aus Grünflächen.

Entlang der Erschließungsstraße befinden sich alle erforderlichen Leitungen.

2.2.2 Verkehrserschließung

Der Geltungsbereich ist über die August-Rosswag-Straße von Kleinsteinbach aus erschlos-

sen. Von hier aus führt die Bundesstraße B10 in nördwestlicher Richtung nach Karlsruhe und

zur Autobahn A5, in südöstlicher Richtung nach Pforzheim und zur Autobahn A8.
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 Übergeordnete Vorgaben

3.1. Regionalplanung

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese

Ziele sind im Regionalplan in Form der regionalen Siedlungs- und Freiraumstruktur festge-

setzt.

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan.
(Quelle: Regionalverband Mittlerer Oberrhein, Abruf: Juni 2023)

Im aktuellen Regionalplan 2003 für die Region Mittlerer Oberrhein liegt der Geltungsbereich in

einem Gebiet, das als �Siedlungsfläche (überwiegend gewerbliche Nutzung), Bestand� ausge-

wiesen ist.

Diese Vorgaben des Regionalplanes stehen der Planung nicht entgegen.
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3.2. Flächennutzungsplan

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan.
(Quelle: Gemeinde Pfinztal, Abruf 2023)

Der geltende Flächennutzungsplan stellt im Geltungsbereich überwiegend Gewerbliche Bau-

fläche dar.

Einige Randbereiche des Geltungsbereiches sind als Flächen für �Landwirtschaft �Wald� dar-

gestellt, was jedoch in der Unschärfe der FNP-Darstellung begründet liegt, welche sich nicht

an den Flurstücksgrenzen orientiert. Die Fläche �Wald� sowie Teile der Flächen �Landwirt-

schaft� sind bereits im rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan �Edelstahl-Roß-

wag� enthalten und hier als Maßnahmenflächen/Grünflächen ausgewiesen.

Eine Ausnahme hiervon bildet ein kleiner Bereich von ca. 3.700 m² innerhalb der Flächen

�Landwirtschaft� im FNP, welche im rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan als

Maßnahmenfläche ausgewiesen ist. Hier soll das das Gewerbegebiet samt Baufenster zur

Ermöglichung des Baus einer Halle erweitert werden. Diese Anpassung wird in Hinsicht auf

die Unschärfe des FNPs als verträglich angesehen. Diese Ansicht wird gemäß Schreiben vom

18.07.2023 auch von Nachbarschaftsverband Karlsruhe geteilt.

Die Vorgaben des Flächennutzungsplans stehen der Planung, unter Berücksichtigung der Un-

schärfe, nicht entgegen.

3.3. Bestehende Bebauungspläne

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan �Edelstahl-Roßwag� (in Kraft getreten durch Bekannt-

machung am 21.05.2004 liegt vollständig innerhalb des Geltungsbereiches und wird durch den

vorliegenden Plan komplett überplant. Alle bereits ausgewiesenen internen und externen na-

turschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Maßnahmen werden im Umweltbericht be-

rücksichtigt.
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Abb. 5: rechtsgültiger B-Plan und geplanter neuer Geltungsbereich (rot).
(Quelle: Gemeinde)

3.4. Rechtlich geschützte Gebiete und Objekte

Der Geltungsbereich zum Bebauungsplanverfahren überschneidet sich nicht mit ausgewiese-

nen Schutzgebieten. Es wird auf die detaillierteren Aussagen im Umweltbericht verwiesen.

 Verfahren

Die planungsrechtliche Voraussetzung zur Realisierung des oben beschriebenen Vorhabens

der Firma Edelstahl Rosswag ist ein qualifizierter Bebauungsplan. Es wird ein Bebauungsplan

gem. § 1 BauGB im Regelverfahren mit zweistufiger Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung

aufgestellt.

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Um-

weltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in

einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Wirkungsprognose im Umwelt-

bericht hat zum Ziel, die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen auf die Schutzgüter dar-

zustellen und zu ermitteln, inwieweit diese Wirkungen zu erheblich nachteiligen Umweltwir-

kungen führen können. Die Umweltwirkungen werden getrennt nach Schutzgütern im Um-

weltbericht beschrieben. Für erwartete wesentliche nachteilige Umweltwirkungen mit
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erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft werden Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen festgesetzt.

Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens ist gem. § 10a BauGB eine zusammenfassende

Erklärung beizufügen, über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bauleitplan berücksichtigt wurden und aus

welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden ander-

weitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

 Artenschutz

Bei der Realisierung von Bauvorhaben sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit

01.03.2010 geltenden Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere die Verbotstatbestände

nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG zu beachten. Bei Baumaßnahmen (z.B. Gebäudeumbau,

Gehölzrodung, Freiflächenumgestaltung) sind rechtzeitig durch fachkundige Personen mögli-

che Vorkommen relevanter Arten zu beurteilen und bei vorhandenem Habitatpotenzial zu un-

tersuchen sowie die ggf. erforderlichen Artenschutzmaßnahmen durchzuführen. Dies gilt auch

für Privatpersonen.

In einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung wird das vorhandene Habitatpotenzial bei einer

Vor-Ort-Begehung eingeschätzt. Wird daraufhin eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Umweltbericht in der Wirkprognose sowie im Maß-

nahmenkonzept berücksichtigt und durch entsprechende planungsrechtliche Festsetzungen

und ggf. vertragliche Regelungen gesichert.

 Standortwahl / Standortalternativenprüfung

Die Firma Edelstahl Rosswag plant die Erweiterung ihres bestehenden Betriebsgeländes.

Diese sind produktions- und eigenschaftsbedingt an den vorhandenen Betriebsstandort ge-

bunden. Ein alternativer Standort für die Erweiterung wäre nur durch eine komplette Betriebs-

verlagerung möglich und somit obsolet.

Auch intern ist eine Erweiterung nicht an alternativen Standorten möglich. Ein Großteil der

geplanten Erweiterungen wird bereits innerhalb des bestehenden Betriebsgeländes stattfin-

den, weshalb hier die Bebaubarkeit z.B. durch Erhöhung der Gebäudehöhen optimiert wird.

Weiterhin werden bestehende Parkplatzflächen dahingehend optimiert, dass hier zukünftig

Parkhäuser zulässig sind.

Eine für die Betriebserweiterung notwendige Halle ist jedoch innerhalb des bestehenden Be-

triebsgeländes nicht mehr möglich, weshalb hierzu eine zusätzliche Fläche hinzugenommen

werden muss. Das bestehende Betriebsgelände ist nach Nordwesten, Südwesten und Südos-

ten hin von Waldflächen umschlossen. Topografisch wäre eine Erweiterung nach Nordwesten,

Südwesten, Südosten und Osten ebenfalls nicht möglich. Somit besteht die einzige mögliche
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Fläche der Erweiterung an der nordöstlichen Ecke des Betriebes, welche mit vorliegender Pla-

nung entsprechend ausgewiesen werden soll.

 Planungskonzept

7.1. Allgemeine Zielsetzung und Grundzüge der Planung

Für den Standort gilt ein rechtskräftiger vorhabenbezogener Bebauungsplan, welcher auf-

grund der Vorhabenbezogenheit fast keine Spielräume für zukünftige Planungen beinhaltet.

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll einerseits der Bestand gesichert, als auch zukünf-

tige Erweiterungen und Änderungen ermöglicht werden. Hierzu wird für das Betriebsgelände

ein Gewerbegebiet festgesetzt und ein großflächiges Baufenster mit dem Bestand sowie dem

Gelände angepassten zulässigen Höhen ausgewiesen, welches die Bebaubarkeit des Be-

triebsgeländes in Hinsicht auf zukünftige Planungen der Firma Edelstahl Rosswag verbessert.

Die im bestehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnah-

men werden hierbei auf Umsetzung überprüft und, soweit mit der neuen Planung möglich,

übernommen. Weiterhin werden im Umweltbericht sowie über ein Schallgutachten die Auswir-

kungen der Planung beurteilt und bei Bedarf zusätzliche Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen

erarbeitet.

7.2. Verkehrserschließung / Ver- und Entsorgung

Die bestehende Verkehrserschließung sowie die Ver- und Entsorgung über die August-Ross-

wag-Straße werden beibehalten.

7.3. Schallschutz

Bezüglich des Schallschutzes wurde ein Gutachten erstellt, welches ergab, dass dem Vorha-

ben aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken entgegenstehen. Das Gutachten

ist als Anlage beigefügt.

 Erläuterung der planungsrechtlichen Festsetzungen

8.1. Art der baulichen Nutzung

8.1.1 Gewerbegebiet

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB die Art der baulichen Nutzung fest.

In Bezug auf die vorhandene Nutzungsstruktur wird das Plangebiet als Gewerbegebiet (GE)

gem. § 8 BauNVO festgesetzt.
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Bei der Festsetzung des Gewerbegebietes wird im Hinblick auf die allgemeine Zulässigkeit,

die ausnahmsweise Zulässigkeit sowie die Unzulässigkeit von Nutzungen § 8 BauNVO ge-

ringfügig modifiziert.

Entsprechend der bestehenden und geplanten Nutzung sind nicht erheblich belästigende Ge-

werbebetriebe, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Ver-

waltungsgebäude sowie Tankstellen allgemein zulässig.

Entgegen § 8 BauNVO werden Einzelhandelsbetriebe und Anlagen für sportliche Zwecke aus-

geschlossen, da diese mit dem Betrieb und dem Standort im Allgemeinen nicht kompatibel

sind.

Weiterhin werden die gem. § 8 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Wohnungen

für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem

Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet

sind, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche Zwe-

cke und Vergnügungsstätten ebenfalls ausgeschlossen. Diese Nutzungen würden die betrieb-

lichen Möglichkeiten der Firma aufgrund der Schutzwürdigkeit erheblich einschränken. Ver-

gnügungsstätten sind an diesem Standort aufgrund dessen Lage und der Bestandsnutzung

weiterhin auch nicht erwünscht.

8.2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes durch die

maximale Höhe baulicher Anlagen (hmax), die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflä-

chenzahl festgesetzt.

8.2.1 Höhe baulicher Anlagen

Die festgesetzte maximale Höhe der baulichen Anlagen orientiert sich hauptsächlich an der

Bestandsbebauung (214 und 217 m ü.NN.). Nach Südosten hin wird entsprechend dem an-

steigenden Geländeverlauf auch die maximale Höhe erhöht (223 m ü.NN.), um hier bauliche

Anlagen sinnvoll errichten zu können. Weiterhin wird hier ein kleiner Bereich mit einer deutlich

größeren Maximalhöhe (230 m ü.NN) ausgewiesen, da hier ein Elektrolyseur geplant ist, wel-

cher relativ hohe Tanks benötigt.

Die Überschreitungsmöglichkeiten für Anlagen, die der Energiegewinnung dienen sowie für

Schornsteine sollen diese für den Betrieb notwendigen Anlagen ermöglichen.

Im Bereich der Flächen für Parkhäuser ist eine maximale Höhe von 219 m. ü.NN. ausgewie-

sen, was für die Errichtung von überdachten Parkhäusern mit zwei Etagen notwendig ist.
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8.2.2 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl

Mit der Festsetzung der Grundflächenzahl und der Geschossflächenzahl werden die in § 17

BauNVO vorgesehene Orientierungswerte von 0,8 bzw. 2,4 für Gewerbegebiete aufgegriffen

und festgesetzt.

8.3. Bauweise

Als abweichende Bauweise gilt die offene Bauweise ohne Begrenzung der Gebäudelänge. Auf

eine Längenbeschränkung wurde verzichtet, da die geplante Nutzung eine Gebäudekubatur

erfordert, die über 50,0 m Länge hinausgehen kann. Die Abstandsregelungen der Landesbau-

ordnung werden übernommen.

8.4. Überbaubare Grundstücksflächen

Die Lage der baulichen Anlagen wird durch die Ausweisung überbaubarer Grundstücksflächen

im zeichnerischen Teil geregelt. Mit der großflächigen Ausweisung von Baufenstern werden

einerseits der bauliche Bestand gesichert als auch zukünftige Erweiterungen vorbereitet.

Die Zulässigkeit von Stellplätzen, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) nach § 12

BauNVO sowie von Nebenanlagen nach § 14 BauNVO auf dem gesamten Baugrundstück

ermöglicht eine flexible und bedarfsangepasste Positionierung dieser Nutzungen.

8.5. Flächen für Nebenanlagen

Die festgesetzten Flächen für Parkhäuser sollen die Errichtung von für den Betrieb notwendi-

gen Parkhäusern ermöglichen.

8.6. Verkehrsflächen

Mit der Festsetzung der öffentlichen Verkehrsflächen mitsamt Straßenbegrenzungslinien wird

das bestehende Erschließungssystem weiterhin planungsrechtlich gesichert.

8.7. Wasserflächen

Die festgesetzten Wasserflächen entsprechen dem Bestand der Klinge Kleinsteinbach und

sollen dessen bisherigen Verlauf sichern.

8.8. Flächen für Wald

Die Flächen für Wald umfassen bestehende Waldflächen im Geltungsbereich du sollen diesen

sichern und von Bebauung freihalten.
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8.9. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft

An dieser Stelle wird auf die detaillierte Begründung der Maßnahmen im Umweltbericht ver-

wiesen.

 Erläuterung der örtlichen Bauvorschriften

9.1. Äußere Gestalt baulicher Anlagen

9.1.1 Dachgestaltung

 Die Festsetzungen in Bezug auf die Dacheindeckungen dienen der Vermeidung von Blend-

wirkung durch reflektierende Dachflächen.

 Flächenbilanz
Tab. 1: Flächenbilanz im Geltungsbereich

Geltungsbereich Fläche Anteil

Gewerbegebiet 42.224 m² 78 %

Öffentliche Verkehrsfläche 2.773 m² 5 %

Maßnahmenfläche 7.926 m² 15 %

Waldfläche 1.150 m² 2 %

Wasserfläche 171 m² 0 %

Summe:
54.244 m² 100 %
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1. Beschreibung des Vorhabens und der Planungsziele 

1.1 Lage und Geltungsbereich des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt südwestlich der Ortslage von Kleinsteinbach in der freien Landschaft und 
umfasst das bestehende Areal der Firma Edelstahl Rosswag mit vorhandenen Produktionshal-
len, Bürogebäuden, einer angelegten Umfahrungsstraße, eines Bereichs für Mitar-
beiterparklätze und Lagerflächen sowie zusätzlich daran anschließendes Gelände für geplante 
Erweiterungen. Der Abstand zwischen dem Betriebsgelände und der nächstgelegenen Wohn-
Bebauung an der Ochsenstraße beträgt 150 m.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebiets umfasst circa 5,4 ha, wobei die Erweiterung 
des Betriebsgeländes eine Teilfläche mit bis zu circa 13.750 qm betrifft. Die genaue Abgren-
zung des Geltungsbereiches ist aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu 
entnehmen. Die Fläche ist bereits durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung 
Firma Edelstahl Rosswag“ (in Kraft getreten 2012) als gewerblicher Standort für die Firma Edel-
stahl Rosswag planungsrechtlich gesichert. Neu hinzu kommen nun noch Planungen zu 
weiteren baulichen Erweiterungen und Einrichtungen innerhalb dieser Fläche. 

Das überplante Areal liegt auf einem nach Nordwesten geneigten Hang des Bocksbachtales, 
einem Seitental des Pfinztals.  

 

 

1.2 Zweck des Vorhabens und Planungsziele 

Mit diesem Bauleitplanverfahren sollen die planungsrechtlichen und baurechtlichen Vorausset-
zungen für eine vorausschauende Entwicklung und Erweiterung der Produktions- und 
Lagerflächen für die Firma „Edelstahl Rosswag GmbH“ geschaffen werden.  

Die Gemeinde Pfinztal beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die Schaffung 
eines rechtlichen Rahmens für eine städtebauliche Entwicklung zur weiteren Erweiterung des 
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Betriebsstandorts der Firma „Edelstahl Rosswag“. Die bisher verfolgten Ziele, diese Erweite-
rungen über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan umzusetzen haben sich als ungeeignet 
erwiesen. 

1.3 Bestehende Nutzungen 

Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplans wird derzeit bereits von 
der Firma Edelstahl Rosswag für die Produktion, für Lagerflächen und für die Verwaltung ge-
nutzt.  

Das Betriebsgelände wird durch eine Verlängerung der Ochsenstraße, direkt vom Ortsteil Klein-
steinbach aus, über die August-Rosswag-Straße erschlossen. Die Ochsenstraße selbst muss 
über die Bockstalstraße angefahren werden, was im Einmündungsbereich für größere Last-
kraftwagen zu schwierigen Rangiermanövern führen kann. 

Die Lagerflächen im Süden des Areals werden von drei Seiten von Wald umschlossen. Die 
zusätzlich zu den bestehenden baulichen Anlagen geplanten Erweiterung beanspruchen keine 
weiteren Waldflächen.   

Die geplanten Erweiterungen mit einer weiteren Produktionshalle benötigen Flächen hangauf-
wärts in südöstlicher Richtung, die bereits zum Ausgleich für frühere Eingriffe herangezogen 
worden waren und überwiegend Streuobstwiesen darstellen.  

Ergänzende Parkplätze für Mitarbeiter wurden, ohne bisher erfolgte planrechtliche Absiche-
rung, zusätzlich nordöstlich der bestehenden Parkierungsfläche im Zuge der Arbeiten 2017 
angelegt, die zuvor als Mähwiesen mit 2 Obstbäumen, genutzt worden waren. Damit werden 
die Parkierungsanlagen, die optional mit Überdachungen ausgestattet werden sollen. Auf den 
Flächen zwischen den Verwaltungs- und Produktionsgebäuden der Firma Edelstahl Rosswag 
GmbH und dem Wohngebiet positioniert. 

 

Luftbildauszug, Bereich Mitarbeiterparkplätze vor dem Bau der Umfahrung 2016/17 mit den 
Wiesenflächen vor dem Eingriff; Abgerufen 01/2017 UIS-Daten, Kartendienst LUBW, LGL-BW
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1.4 Flächeninanspruchnahmen 

Gebietsgröße des Geltungsbereiches: 5,4 ha;  

Umfang der gepl. Erweiterung der gewerblichen Bauflächen mit Straßen und Lagerflächen: ca. 
13.750 qm. 

 

Foto des Geltungsbereiches von Nordosten mit dem derzeitigen Parkplatzbereich und der bereits 
2017gebauten Umfahrung; Foto: Haller 08/23  

Der Bebauungsplan soll den rechtlichen Rahmen für diese Erweiterungen schaffen ohne ein-
deutige Vorgaben zu treffen, alle Flächen in diesem Umfang auch tatsächlich zu überbauen. 
Gemäß den Aussagen der Firma wird der Umfang der Flächeninanspruchnahmen dem wirt-
schaftlichen Bedarf in der Zukunft anzupassen sein. 

1.6 Schutzgebiete 

Der Geltungsbereich zum Bebauungsplanverfahrens überschneidet sich nicht mit ausgewiese-
nen Schutzgebieten. Betroffen ist auch nicht das Landschaftsschutzgebiet „Pfinzgau“, 
jedoch tangiert der Geltungsbereich die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets, da dieses das 
Firmenareal vollständig umschließt. Auch wird der Geltungsbereich am nordwestlichen Rand 
von geschützten Biotopflächen gem. § 33 Naturschutzrecht Bad.-Württ. tangiert. 

1.7 Natura 2000 

Das FFH-Gebiet „Pfinzgau West“, Schutzgebiets-Nr. 7017342 erstreckt sich mit Teilflächen 
in westlicher Richtung in einer Distanz von mindestens 1,4 km Entfernung. Zwischen dem FFH-
Gebiet und dem Planungsraum erstrecken sich als trennende Elemente der Bocksbach mit 
begleitenden Gehölzen, Waldflächen, landwirtschaftliche Flur sowie die regional bedeutsame 
Landesstraße L 563. 

Da es sich bei dem FFH-Gebiet um geschützte Waldflächen und damit um Lebensräume han-
delt, die keinen erkennbaren Bezug zum Plangebiet haben und es keine artenschutzrechtlich 
relevanten funktionalen Bezüge gibt, sind Beeinträchtigungen dieser Schutzgebiete mit ge-
meinschaftlicher Bedeutung durch die Planung nicht zu erwarten. 
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Quelle:  LUBW – Kartendienst (LUBW / LGL)  

Erläuterung:   

Rote Flächen: Geschützte Biotope 

Dunkelgrüne Flächen: Geschützte Waldbiotope 

Mittelgrüne Flächen: Landschaftsschutzgebiet 

Schraffierte Flächen: FFH-Schutzgebiete 

Grüngelbe Flächen: Naturpark / Landschaftsschutzgebiet 

 

Nach § 33 NatSchG BW geschützte Biotopflächen: 

Besonders geschützte Biotopbereiche, sind auf der oben zu sehenden Karte für den Bereich 
westlich, d. h. unterhalb der August-Roßwag-Str. dargestellt. Es handelt sich um „Flachland-
Mähwiesen“, die seit der letzten Aktualisierung des NatSchG BW diesen Status erhalten ha-
ben. Das Biotop „Mähwiese südlich Kleinsteinbach“ mit der Biotop-Nr. 370172150044 
besteht aus 5 Einzelflächen, die sich alle außerhalb des gepl. Geltungsbereich liegen und mit 
großer Sicherheit von der Planung nicht beeinträchtigt werden.  

Die Wiesen mit Streuobstbäumen östlich der Umfahrungsstraße des Geltungsbereiches müs-
sen seit der letzten Novellierung des Naturschutzgesetzes ebenfalls als besonders geschützt 
eingestuft werden, da diese im funktionalen Verbund eine Fläche von über 1.500 qm umfas-
sen. Da auch die geplanten Baufenster zum Teil Flächen mit Streuobstbäumen überplanen 
wird hierfür gesondert eine Ausnahme zu beantragen sein. Ein diesbezüglicher Antrag auf 
Ausnahme wird parallel zum Bebauungsplanverfahren erarbeitet und zur Genehmigung vor-
gelegt. 
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2. Fachziele des Umweltschutzes – Übergeordnete Ziele und Planungen 

2.1 Planerische Vorgaben, gebietsbezogene, übergeordnete Ziele 

Im Regionalplan Mittlerer Oberrhein wird das Plangebiet überwiegend in der Bestandsfläche 
als Gewerbefläche dargestellt.  

Der Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbundes Karlsruhe weist derzeit die Fläche 
des bestehenden Betriebsgeländes als gewerbliche Baufläche aus. Die Flächen, die für die 
Erweiterung benötigt werden sind teils als „landwirtschaftliche Fläche“ und dazu als „Such-
raum für Kompensationsmaßnahmen“ dargestellt. Bereits im gegenwärtig rechtsgültigen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind Teile dieser benötigten Flächen als Maßnahmenflä-
chen gewidmet. Hier wurden in den vergangenen Jahren Streuobstbäume angepflanzt. 

Schutzgebiete: Der Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans reicht direkt bis an die 
Grenze des Landschaftsschutzgebiets „Pfinzgau“ und orientiert sich insbesondere an der ost-
grenze unmittelbar am Verlauf der Abgrenzung zum Landschaftsschutzgebiet. Eine 
Beanspruchung von Flächen innerhalb des Landschaftsschutzgebiets, gerade auch nicht für 
Betriebserweiterung ist nicht vorgesehen. 

Schutzverordnung durch 1. Verordnung des Landratsamtes Karlsruhe vom 07.11.1991 (Mitt.-
Bl. Pfinztal vom 28.11.1991), zuletzt geändert durch VO v. 04.10.2012, (Mitt.-Bl. Pfinztal vom 
15.11.2012). 

Weitere Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

 

2.2 Sonstige Ziele des Umweltschutzes 

Mensch:   Sicherung und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt und Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen (§1 BauGB); 

- Schutz von Flächen mit Wohnfunktion und Erholungsfunktion sowie Schutz vor schädlichen 
Umweltauswirkungen durch Luftverunreinigungen, gegenüber Lärmimmissionen, Erschütte-
rungen  und ähnlichen Wirkungen  (§1 BImschG, sowie §1 (5) und (6) 7 a) bis j) und §1a 
BauGB)  

- Bemessungsgrundlage: Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) und 
16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung)  

- Erhalt und Herstellung der Zugänglichkeit von Flächen mit Erholungsfunktion (§ 1 (5) und (6) 7 
und 1a BauGB) 

- Pflanzen /Tiere:   

- Sichern und Aufwerten der Lebensraumfunktion für Artengemeinschaften und für seltene / 
gefährdete Arten (§§ 1, 2, 4, 14, 19, 30, 39 BNatschG) 

- Boden:  

- Grundsätzlich sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden (§§ 1 u. 4 
BodSchG; § 1a (2) BauGB)  

- Erhalt von Bodenfunktionen insbesondere von Böden mit hoher / sehr hoher Leistungsfähig-
keit hinsichtlich der Funktionen (entsprechend § 1 BodSchG):    

- Lebensraum für Bodenorganismen   

- Standort für Kulturpflanzen  

- Ausgleichskörper i. Wasserkreislauf  

- Standort für natürliche Vegetation  

- Filter, Puffer, Transformator für Schadstoffe/ Säuren   

- landschaftsgeschichtliche Urkunde  
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Wasser: Sicherung der Grundwasservorkommen bezüglich der Wasserqualität und der Erhal-
tung der Quantität; 

- Schutz aller Gewässer vor Verunreinigungen (§6 und §32 WHG Grundsätze)   

- Erhalt der Grundwasserneubildung (§3a WG Grundsätze)  

- Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Niederschlagswasser (§ 55  
WHG) 

- Klima/Luft:   

- Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität; Vermeidung von Emissionen; 

Landschaftsbild:     

- Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Er-
halt der Landschaftsbereiche mit einer für den Naturraum typischen und vielfältigen 
Landschaftsausstattung. 

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der 
Umwelt schützenden Anforderungen 

 

 

3. Bestandsdarstellung / Bewertung / IST-Zustand 

3.1 Schutzgut Mensch, Bevölkerung und deren Gesundheit 

Zu schützen ist der Mensch und die Gesundheit der Bevölkerung durch die städtebaulichen 
Planungen, insbesondere durch mögliche Beeinträchtigungen auf die Wohnstandorte und auf 
Flächen, die für die Erholung von Bedeutung sind. 

Hierbei werden verschiedene Aspekte unterschieden: 

Belastungen durch Luftschadstoffe und Geruchsimmissionen  

Bedingt durch Verkehr und Heizungsanlagen aber auch durch den bestehenden Betrieb der 
Firma  
Edelstahl Rosswag und anderer Betriebe sind im Siedlungsgebiet Kleinsteinbach bestehende 
Belastungen im geringen Umfang gegeben. Aus der Planung der Betriebserweiterung selbst 
ergeben sich nur geringe zusätzliche anlage- oder betriebsbedingte Belastungen.  

Durch die Entfernung des Betriebes von den nächsten Wohngebäuden von Kleinsteinbach 
(bis zum Ortsrand über 350 m) sowie durch die Besonderheiten der Topographie sind die zu 
erwartenden Auswirkungen oder Belastungen gering. 

 

Belastungen durch Schallimmissionen: 

Zu berücksichtigen sind sowohl Auswirkungen auf Wohnbaugebiete im Ortsteil Kleinstein-
bach unter den Beurteilungsvorgaben der TA Lärm als auch die Orientierungswerte der DIN 
18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV. 

Zu diesem Punkt liegt eine aktuelle schalltechnische Untersuchung zum zu prüfenden Bebau-
ungsplan des Ingenieurbüros für Verkehrswesen KOEHLER & LEUTWEIN, Karlsruhe vor. 

Unterschieden werden Auswirkungen durch Gewerbelärm sowie durch Verkehrslärm. 

Für den Gewerbelärm wurden für den Bestandsfall ermittelt: 

Zitat: „An den Gebäuden der Ochsenstraße werden für den Tageszeitraum Fassadenpegel 
von ca. 32,3-36,7 dB(A) berechnet, damit liegen diese weit unterhalb der Immissionsrichtwer-
ten der TA Lärm für WA (55 dB(A)). Am Naturfreundehaus werden ebenfalls mit 38,6 dB(A) die 
Richtwerte für MI deutlich unterschritten.“  
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Im Nachtzeitraum sind in der Ochsenstraße und am Naturfreundehaus mit ca.17,0-30,2 dB(A) 
noch niedrigere Werte zu erwarten, es werden ebenfalls die Richtwerte deutlich unterschrit-
ten.  

Für den Verkehrslärm wurden für den Bestandsfall ermittelt: 

Zitat: „Entlang der Ochsenstraße ergeben sich Pegelwerte von ca. 48,8- 55,9 dB(A). An den 
zur L 563 ausgerichteten Fassaden werden mit Fassadenpegeln von tagsüber bis zu ca. 59,5 
dB(A) erreichet, hier ist aber die Bockstalstraße und nicht die Ochsenstraße als Hauptlärm-
quelle anzusehen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden an der Ochsenstraße nur an 
einigen Fassadenpunkten um ca. 1,3 dB(A) überschritten, die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV für allgemeine Wohngebiete werden nicht überschritten.“  

Zitat: „….Entlang der Ochsenstraße werden Pegelwerte von ca. 41,2-48,3 dB(A) errechnet nur 
im Bereich Bockstalstraße liegen die Werte etwas höher bei 52,5 dB(A). In der Ochsenstraßen 
liegen mit einigen Ausnahmen die Werte unterhalb der Orientierungswerte der DIN 18005 für 
allgemeines Wohngebiet. Die Gebäude mit Überschreitung der Orientierungswerte von ca. 
3,3 dB(A) unterschreiten aber weiterhin die Grenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine 
Wohngebiete. Nur die an der Bockstalstraße liegenden Gebäude weisen eine Überschreitung 
der Grenzwerte von 3,5 dB(A) durch die Lärmentstehung der L 563 auf. Die Schwellenwerte 
der Gesundheitsgefährdung (70/60 dB(A) tags/nachts) werden überall eingehalten.“  

Durch den Gewerbelärm nach TA Lärm sind im Bestandsfall keine Überschreitungen der Im-
missionsrichtwerte an der umliegenden Bestandsbebauung festgestellt worden. Maßnahmen 
zum Schutz gegen Gewerbelärm sind somit nicht erforderlich.  

Wärmebelastung: 

Naturräumlich bedingt ist das Plangebiet durch sehr milde Durchschnittstemperaturen ge-
kennzeichnet. Das günstige Klima vor Ort zeichnet sich aus durch eine gute Durchlüftung des 
Gebietes, auch unterstützt durch die umliegenden, ausgedehnten Wiesenflächen, auf denen 
bei Strahlungsnächten Frisch- und Kaltluft entsteht. Diese fließt bei austauscharmen Nächten 
zur Talmulde ab und von dort Richtung Nordosten zur Ortslage. Auch das angrenzende Wald-
gebiet wirkt als klimatischer Ausgleichsraum in Bezug auf das bestehende Gewerbegebiet. 

Belastungen durch Aufheizungen der geplanten Gebäude und befestigten Flächen sowie aus 
der zusätzlichen Produktions-Abwärme in der Firma Edelstahl Rosswag werden sich zu den 
durch den Siedlungsraum Kleinsteinbach gegebenen klimatischen Belastungen aufaddieren. 
Ob diese im messbaren Umfang sich über das engere Umfeld des Betriebsstandortes hinaus 
auswirken, ist nicht sicher zu prognostizieren, da warme Luft nach oben steigt und in diesem 
Fall von Wald und offener Flur umgeben ist, die als klimatische Ausgleichsräume wirken kön-
nen. Zur Aufheizung der Atmosphäre über der Region und global tragen diese auf jeden Fall 
bei. 

Fazit: 

Die Auswirkungen des Gewerbegebiets Edelstahl Rosswag durch Lärm und Wärmebelastun-
gen sind im Umfeld bereits im Bestandsfall eindeutig gegeben, unterschreiten jedoch sowohl 
am Tage als auch in den Nachtzeiten die Grenz- und Orientierungswerte der einschlägig her-
anzuziehenden Regelwerke und Vorgaben. Damit wird das Schutzgut Mensch, Gesundheit 
und Bevölkerung nur in einem Maße beeinträchtigt das nicht zu beanstanden ist. 

 

3.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes stellen gegenwärtig nahezu alle Flächen außerhalb 
des bestehenden Betriebsgeländes Lebensstätten für Tieren und Pflanzen mit mittelhoher bis 
mäßig hoher Bedeutung dar.  
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Einige Biotoptypen des bestehenden Betriebsgeländes besitzen als Lebensraum von Tieren 
und Pflanzen eine nachrangige Bedeutung oder geringe Bedeutung (teil- und voll versiegelte 
Flächen). 

Als Lebensräume im Geltungsbereich sind zu unterscheiden: 

(Die Verteilung der Biotoptypen im Untersuchungsraum sind dem Lageplan Bestand zu ent-
nehmen) 

Vegetation, Biotoptypen innerhalb des geplanten Geltungsbereiches: 

- Versiegelte Flächen, Gebäudeflächen, Wegeflächen, ohne Lebensraumbedeutung; LFU-Nr. 
60.10/60.20 

Ø keine Bedeutung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biotopschutz 
 

- Böschungsflächen zwischen Wiesenbrachen und Betriebsgelände, vorwiegend mittlere Viel-
falt mit Pflanzen ruderaler Standorte, Rohbodenbereiche, Felsanschnitte, grasreich, 
Exposition Nordwest; 
Biotoptyp: grasreiche Ruderalvegetation, LFU-Nr. 35.64 + andere 

Ø Mittlere bis hohe Bedeutung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biotopschutz 
 

- Wiese/Wiesenbrache, jährlich gepflegt; früher Wirtschafts-Mähwiesen, vorwiegend mäßig 
artenreich, Standort mäßig nährstoffarm,  
Biotoptyp: Wiesenbrache mittlerer Standorte, Glatthafer-Wiese, LFU-Nr. 33.43 

Ø mittlere bis hohe Bedeutung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen – Biotopschutz 
 

- Streuobstbestand auf mäßig nährstoffarmen Wiesen (siehe oben!), Arten:  Walnussbaum, 
Apfelbaum, Kirschbaum, Birnbaum, teils handelt es sich um junge Bäume, die im Zuge von 
Ausgleichsmaßnahmen vor wenigen Jahren nachgepflanzt wurden; 
Biotoptyp: Einzelbaum, LFU-Nr. 45.10 

Ø mittlere bis hohe Bedeutung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen – Biotopschutz 
 

- Entwässerungsgraben (Klinge, baulich verändert), vorwiegend ohne Wasserführung, ar-
tenreich mit Hochstaudenbestand  
Biotoptyp: Graben, LFU-Nr. 12.63/35.41 

Ø mittlere Bedeutung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen – Biotopschutz 
 

- Waldbestand auf Sandsteinböden mit Lößlehmauflage, mäßig artenreich, Mischwald mit 
Laub- und Nadelhölzer wie Rotbuche, Hainbuche, Winterlinde, Waldkiefer, Douglasie, Fichte 
(oft abgestorben), Lärche;  LFU-Nr. 55.10 

Ø mittlere bis hohe Bedeutung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biotopschutz 
 

- Laubmischwald aus Aufforstung, vorwiegend mäßig artenarm, Baumarten: Wildkirsche, 
Hainbuche, Stieleiche; mit breitem Außensaum mit artenreichem Gebüsch;  
Biotoptyp: Laubmischwald mittlerer bis frischer Standorte aus Aufforstung, LFU-Nr. 58.10 

Ø mittlere bis hohe Bedeutung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biotopschutz 
 

- Feldgehölz aus heimischen Gehölzarten, flächig angelegt aus Ausgleichspflanzungen; 
Biotoptyp: Feldhecke mittlerer Standorte, , LFU-Nr. 41.22 (Die Ausgleichspflanzungen wurden 
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bisher nicht, bzw. nicht vollständig durchgeführt. Daher sind keine dieser Bestände größer als 
250 qm) 

Ø mittlere Bedeutung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biotopschutz 
 

Die Streuobstwiesen im Bereich des Gewanns „Stumpenäcker“ gehören zu einem verzweig-
ten Komplex von Streuobstwiesen auf einem Nordwesthang mit mäßig fruchtbaren Böden die 
als mittlere Standorte zu charakterisieren sind. Der Unterwuchs ist als mäßig magere bis mitt-
lere Fettwiesen einzustufen, ohne erkennbarem Blütenreichtum und in der Regel 
offensichtlich durch Mulchmahd gepflegt. In manchen Jahren oder auch wechselweise, wird 
der Grasaufwuchs auch wirtschaftlich für Heu oder für Rauhfutter (Pferde) genutzt. Die Wie-
sen unter den Streuobstbeständen, aber auch diejenigen, die nicht von Streuobstbäumen 
bestanden sind, müssen auf Grund der vorkommenden Pflanzenarten und der gegebenen 
Standortsverhältnissen den Fettwiesen mittlerer Standorte (LUBW-Typ: 33.41) zugeordnet 
werden, die ehemals durch andere Nutzung magerer waren. Dabei ist insgesamt durch zeit-
weise reduzierte Pflege oder durch gelegentliche Mulchmahd eine Streuansammlung in der 
Grasnarbe und eine Verarmung der Artenvielfalt zu beobachten. Ausgesprochene Magerkeits-
zeiger fehlen, es dominieren Gräserarten. Die Anzahl der vorkommenden Kräuterarten ist 
reduziert und beschränkt sich auf Galium album, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Trif-
olium pratense. 

Der Bestand wird meist charakterisiert durch Hochstämme von vorwiegend Apfel, eingestreut 
Birne, gelegentlich Kirsche und selten Zwetschge, insbesondere Pflaumensämlinge. Einige 
Mostbirnen – außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes - sind markant und 
prägend und meist vital. Eingestreut sind dort auch Walnussbäume, die recht vital und groß 
sind. Der Anteil an Hochstämmen wird auf über 90 % geschätzt.  

Es lassen sich sehr viele und großflächige Lücken konstatieren. Der Pflegezustand ist oft 
mäßig. Alte Bäume tragen oft viel Totholz, sind brüchig, teilweise tritt Mistelbefall auf. Am 
Stammfuß kommen häufig Sämlinge von Rose, Brombeere, Hartriegel oder Pfaffenhütchen 
auf.  

Die Obstbäume sind oft überaltert und gering oder seit langer Zeit nicht mehr gepflegt. Ledig-
lich auf dem Grundstück Lgb.-Nr. 1772/2 sowie im Bereich Gewann 

FFH-Mähwiesen, zu charakterisieren durch Vorkommen von Kennarten, werden durch die ge-
plante Inanspruchnahme von Flächen definitiv nicht tangiert.  

 

Tiere / Lebensbereiche  

Entsprechend der Wertigkeit für die Pflanzenwelt ist der Planungsraum auf Grund der engen 
Wechselwirkungen zwischen Biotopausstattung und Habitateignung auch für die Tierwelt von 
Bedeutung. Im weiteren Umfeld sind auch größere Freiflächen mit Wiesen, Streuobstwiesen, 
Feldgehölzen und Hecken in vergleichbarer Ausstattung und Qualität vorhanden.  

Zur Erfassung potentiell planungsrelevanter Tierarten im Gebiet um die geplante Erweiterung 
der Firma Edelstahl Rosswag wurden mehrfach tierökologische Untersuchungen der Tierar-
tengruppen Amphibien, Vögel, Reptilien und Fledermäuse durchgeführt. Die letzte 
Untersuchung erfolgte 2023 deren Ergebnisse weiter unten erläutert werden. Auch zuvor in 
den Jahren 2009, 2016 und 2017 erfolgten bereits tierökologische Untersuchungen der Tier-
artengruppen Amphibien, Vögel und Fledermäuse. 

Der Untersuchungsraum wurde bewusst deutlich größer gefasst, um auch potentielle Popula-
tionen mit zu erfassen, die eventuell im funktionellen Austausch mit der unmittelbaren 
Planungsfläche stehen.  
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